
MÜNDLICHE ANZEIGE REICHT ZUR ERHALTUNG DER
MÄNGELEINREDE

BGH-Beschluss vom 25.01.2007 — Aktenzeichen: VII ZR 41/06

Leitsatz
Eine mündliche Anzeige reicht zur Erhaltung der Mängeleinrede trotz Verjährung
des Gewährleistungsanspruchs auch dann aus, wenn die Parteien die Geltung der
VOB/B vereinbart haben. Eine schriftliche Rüge ist dazu nicht notwendig.

Sachverhalt
Der Kläger verlangt Restwerklohn für den Einbau von Fenstern. Der Beklagte rügt
eine mangelhafte Ausführung und rechnet mit dem Anspruch auf Kostenvorschuss
zur Beseitigung der behaupteten Mängel auf. Das Berufungsgericht hat die
Auffassung vertreten, der Beklagte könne mit dem Vorschussanspruch nicht
aufrechnen, weil dieser verjährt sei. Diese Auffassung hat der Bundesgerichtshof
nicht geteilt.

Entscheidung
Auszugehen ist vom Grundsatz, dass eine Aufrechnung auch mit einem bereits
verjährten Zahlungsanspruch möglich ist, §§ 639 Abs. 1, 478, 479 BGB a.F. Selbst
wenn ein derartiger Zahlungsanspruch verjährt sein sollte, ist die Aufrechnung
möglich, denn der Beklagte hatte im Streitfall den Mangel unstreitig mehrfach in
unverjährter Zeit angezeigt.

Nicht erforderlich für eine Anzeige der Mängel im Sinne des § 478 Abs. 1 BGB a.F.
ist ein schriftliches Beseitigungsverlangen gemäß § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B. Die
letztgenannte Vorschrift spielt nur eine Rolle für die Frage, ob sich die Verjährung
nach dieser Regelung beurteilt. Für die Frage, ob der Aufrechnungseinwand mit der
verjährten Forderung möglich ist, gilt hingegen das Bürgerliche Gesetzbuch. Die
VOB/B schafft insoweit keine Sonderregelung. Ungeachtet und trotz des Wortlauts
des § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B, der von einer schriftlichen Mängelanzeige ausgeht,
bleibt das Recht des Beklagten auf Aufrechnung mit dem Zahlungsanspruch
erhalten.

Praxistipp
Wer als Auftraggeber Werkleistungen beauftragt, die sodann mangelbehaftet sind,
darf sich nicht irreführen lassen durch die vom Gegner erhobene Einrede der
Verjährung. Selbst wenn ein Anspruch auf Vorschusszahlung oder aber ein
Anspruch auf Schadensersatzleistung verjährt sein sollte, kann dennoch mit
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diesem Anspruch unter Umständen gegenüber einer Werklohnforderung
aufgerechnet werden.
(Beitrag vom 13. März 2007)
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